
590 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

29. 11. 1972 

Regierungsvorlage 

Handels- und Zahlungsabkominen zwischen 
der Republik Österreich und der Volksrepu

blik China 

Die Republik österreich und die Volksrepu
blik China sind, vom Wunsche geleitet, die Wirt
schafts- und Handelsbeziehungen zwischen den 
bei den Staaten auf der Basis der Gleichberechti
gung und des gegenseitigen Vorteiles zu ent
wickeln, übereingekommen, folgendes Abkom
men zu schließen: 

Artikel 1 

Der Warenverkehr zwischen der Republik 
österreich und der Volksrepublik China wird 
gemäß den allgemeinen Rechtsvorschriften für 
die Ein- und Ausfuhr, die in jedem der beiden 
Staaten in Geltung sind, sowie auf der Grundlage 
dieses Abkommens durchgeführt. 

Artikel 2 

(1) Die Vertragsparteien werden einander die 
Meistbegünstigung auf dem Gebiet der Zölle und 
sonstigen Abgaben (Steuern, Gebühren und Bei
träge), die anläßlich der Ein- oder Ausfuhr von 
Waren erhoben werden, sowie auch hinsichtlich 
der Art der Erhebung dieser Zölle und Abgaben 
gewähren. 

(2) Die Bestimmungen dieses Artikels finden 
keine Anwendung: 

a) auf Begünstigungen, die von einer der Ver
tragsparteien bestimmten Staaten oder 
bestimmten regionalen Organisationen in 
der Absicht eingeräumt wurden oder ein
geräumt werden, eine Zone des fre~en oder 
präferenziellen Handels zu errichten, 

b) auf Begünstigungen, die von einer der Ver
tragsparteien Nachbarstaaten zur Erleichte
rung des Grenzverkehrs eingeräumt wur
den oder eingeräumt werden, 

c) auf Begünstigungen, die von einer der Ver
tragsparteien dritten Staaten in Anwen
dung von multilateralen Verträgen, an 
denen die andere Vertragspartei nicht teil
nimmt, eingeräumt wurden oder einge
räumt werden. 

(3) Sollten sich aus der Anwendung des Abs. 2 
Nachteile für den Handelsverkehr zwischen den 
beiden Vertragsparteien ergeben, so werden sich 
die zuständigen Behörden bemühen, diese 
Schwierigkeiten durch eine nach Maßgabe der 
bestehenden Rechtsvorschriften möglichst wohl
wollende Behandlung zu beseitigen. 

Artikel 3 

Zur Erleichterung und Förderung der gegen': 
seitigen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen 
werden die Vertragsparteien im Rahmen ihrer 
Rechtsvorschriften bestrebt sein, Anträgen auf 
Erteilung von Bewilligungen für die Ausfuhr von 
Waren nach dem Gebiet der anderen Vertrags
partei bzw. für die Einfuhr von Waren aus dem 
Gebiet der anderen Vertragspartei, soweit solche 
erforderlich sind, eine wohlwollende Behandlung 
zu gewähren. 

Artikel 4 

Alle Zahlungen zwischen der Republik öster
reich und der Volksrepublik China erfolgen in 
übereinstimmüng mit den Devisenvorschriften 
jeder Vertrags partei in österreichischen Schilling 
oder in Ren-Min-Bi oder in für beide Ge
schäftspartner (Art. S) akzeptablen frei konver
tierbaren Währungen. 

ArtikelS 

Der Warenverkehr zwischen der Republik 
österreich und der Volksrepublik China wird 
auf Grund von Verträgen abgewickelt, die zwi
schen natürlichen oder juristischen Personen oder 
Personengesellschaften des Handelsremtes, die 
nam österreimischem Remi außenhandelsberech
tigt sind, und chinesismen Organisationen, die 
nach chinesischem Remt außenhandelsberechtigt 
sind, abgeschlossen werden. 

Artikel 6 

Die Vertragsparteien setzen voraus, daß die 
gegenseitigen Warenlieferungen zu marktgerech
ten Preisen erfolgen werden. Im Falle von 
Smwierigkeiten auf dem Preisgebiet werden die 
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2 590 der Beilagen 

beiderseits zuständigen Stellen bestrebt s.em, Artikel 9 
geeignete Maßnahmen zu deren Behebung zu 
ergreifen. 

Artikel 7 

Die Bestimmungen dieses Abkommens finden 
auf Geschäfte, die vor dem Inkrafttreten dieses 
Abkommens abgeschlossen wurden, keine An
wendung. Auf Geschäfte, die im Rahmen und 
während der Gültigkeitsdauer dieses Abkommens 
abgeschlossen wurden, jedoch im Zeitpunkt des 
Außerkrafttretens dieses Abkommens noch nicht 
erfüllt sind, werden die Bestimmungen dieses 
Abkommens weiter angewendet. 

Artikel 8 

Dieses Abkommen tritt 60 Tage nach dem 
Zeitpunkt in Kraft, in dem die Vertragsparteien 
einander im Wege eines Notenwechsels mitteilen, 
daß die staatsrechtlichen Voraussetzungen für das 
Inkrafttreten gegeben sind. Es bleibt so lange in 
Kraft, bis es von einer der Vertragsparteien 
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
sechs Monaten schriftlich auf diplomatischem Weg 
gekündigt wird. 

ZU URKUND DESSEN haben die hiezu 
gehörig Bevollmächtigten dieses Abkommen 
unterzeichnet und mit Siegeln versehen. 

Die Vertragsparteien kommen überein, eine GESCHEHEN ZU PE KING am 2. November 
G . ch 1972 in zwei Urschriften, in deutscher und chine-emlS te Kommission zu bilden. Ihre Aufgabe 
ist es, die Durchführung dieses Abkommens zu sischer Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen 
b authentisch sind. . 

eobachten, neue Möglichkeiten zur Entwicklung. 
des Handels zwischen den Vertragsparteien zu 
prüfen und geeignete Vorschläge zur Abänderung 
oder Ergänzung dieses' Abkommens an die Ver
tragsparteien zu erstatten. Die Gemischte Kom
mission wird auf Wunsch einer Vertragspartei 
abwechselnd in Wien oder Peking zusammen
treten. 

Für die Regierung der Republik österreich: 

Dr. Josef Staribadter m. p. 

Für die Regierung der Volksrepublik China: 

Pai Hsiang-kuo m. p. 

590 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 7

www.parlament.gv.at



590 der Beilagen 

~$A~#~S~.~~#~m~~~.x~~~~~~ •• 
OO~~M~**~~*w~o~x~r: 

~ - *

~.A~#~I~.~~#~I~~~~~~.,~~ •• m 
4t~ff~~iliP-.~*~~*W~~~~~~ff~ 

~ .::. *-

- , !f !"J J.X 7J ~ 1* 4!Q ~ p ~ ili p 1iE lJ!c * {t ;fl1 Jt ~ jt Jfl ({t 

lJ!c,~jt~~~~) ~~~lJ!c~~~~~jtm~~.~oo, ~~~ 

~~-f:l~ 111f~o 

.::., 1.a ~~a~~l~~:ltm-T: 
(-).!"J~7J~-7J~~~~~.~g~ft~.~gE~~ 

~~~-f*~m*~*~g~~.~~ft~o 

(.::.).!"J~7J~-7J~7J~~~.~~~-f~~~~~m~ 

(~)!f!"J~~~-~~~ff~-~~*.h~m®I~~~ 

at ~ ~t-f ~~~t-f ~ -=- m ~ 1t .t\o 
-=-, ~~ff • .::.~.~~, ~*~.!"J~7JI~ft*~~~~ 

.~~, *~§~~.h~.~*~*~~~~~ ••• ~~., 
-1-

3 

590 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 7

www.parlament.gv.at



4 

- --- ---------------,------

, 590 der Beilagen 

:m =- ~ . 

~~~h*~~~~~~~~~~~~~, ~~~~~~-~ 

lliP~~~W~~~~-h~P~~$m~~~~~~~~~,& 

~~~.*~OO~~~h~~*.~~*o 

~$A~#~OO~.~~#~oo~~~m*~#, ~~~~~ 

.-~*~ •• ~A~$~~.~~~+~~~~~~(.E*m 
~)~~~~~w~~.~~$~~~ 

:m Ji~ 

*$A~#~m~.~~#~OO~~~~~~.,#~ •• ~ 
OO~.* •• fi~*ft~~~OO~~~ ••• ~~~.*.~ff~ 
*.~~w~A~~A~~mft~~~~~~*~~~.~~ffo 

~~~~~~$5~4~~8~~.fi~~~.o~*~~~ 

WF~1m., ~~**.ft&~h**~~~.*~m.o 

~ ~ ~ 

*~~~.~, ~.m~*~~~~.m~~~~~o~~. 

-2-

590 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 7

www.parlament.gv.at



590 der Beilagen 

.*~~~4*~~*~M~m~~~,w~*~~*~~~*~ 
~~5e~, *~~i1>t$~*~o 

~~~~~*.~-+m~~Mk,~~*~~~*~>t~~ 

~,~~_~~~~OO~MI~~.~~U~~~*~>t~.~~ 

#~~~~~~.ili~§~.~o.~~Mk* •• _~~-~~ 
.m, ~~~~*«M~M.ff*«o 

~ :JL * 
~~~~4~a5e.Hk~~~I.~~~~m*~~*~E 

A~~*+*,*~>t~~~o.~.~~-~~~A+~~.~ 

;tW.a?~5e1tf~.:t100:li~ ~-:tf ~F;t; * Jl:" *~~-Jt1=r~o 

~~~~~~~* ••• *~~* •• #~;~W.Uo 
*~~~-~~=.+-~=B~~*~~,#.~,.~. 

m*~~.~~~, .#~*A*~.~*o 

*~A~#~mIj!kJtf~ •. 

1:1 ;ffj lE 

(~ *) 

-8-

• ~ 5ftl # ~ mI JFk Jtf -re:1( 
~ftl<t·~~.m.~~ 

(~ "*) 

5 

590 der Beilagen XIII. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 5 von 7

www.parlament.gv.at



6 590 der Beilagen 

Erläuterungen 

I. Allgemeiner Teil 

Der Warenvetkehr zwischen der Republik 
österreich und der Volksrepublik China wurde 
zuletzt auf Grund des "Abkommens zwischen der 
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
österreichs und dem Chinesischen Rat zur Förde
rung des Internationalen Handels zur Regelung 
der Wirtschaftsbeziehungen zwischen den beiden 
Ländern vom 7. Dezember 1964" abgewickelt. 
Der Warenverkehr hielt sich seit Jahren in ver
hältnismäßig bescheidenem Rahmen, wobei so
wohl in Einfuhr als auch Ausfuhr eine Konzen
tration auf einige wenige Warengruppen fest
zustellen war. So erreichten z. B. im Jahre 1971 
die österreichischen Ausfuhren nach der Volks
republik China nur 0'2% der österreichischen 
Gesamtausfuhr und die österreichischen Einfuh
ren aus diesem Staat 0'3% der österreichischen 
Ge~amteinfuhr. 

Die österreichische Wirtschaft zeigt aber im 
Hinblick auf die geographische Größe und die 
hohe Bevölkerungszahl der Volksrepublik China 
immer stärkeres Interesse an diesem Absatz
markt, der in Zukunft große Möglichkeiten bie
ten wird. Eine Intensivierung des Warenverkehrs 
bei gleichzeitiger Vergrößerung der Warenpalette 
ist daher anzustreben. Es wurden deshalb unmit
telbar nach der Anerkennung der Volksrepublik 
China 'durch österreich und der Aufnahme 
diplomatischer Beziehungen in Wien mit Vertre
tern der Botschaft der Volksrepublik China Ver
handlungen über den Abschluß eines Handels
und Zahlungsabkommens zwischen beiden 
Staaten aufgenommen und zu Jahresmitte 1972 
mit Erfolg abgeschlossen. 

Das vorliegende Handels- und Zahlungs
abkommen zwischen der Republik österreich 
und der Volksrepublik China wurde am 2. No
vember 1972 in Peking unterzeichnet. Da es in 
Art. 2 die gegenseitige Gewährung der Meist
begünstigung auf dem Gebiet der Zölle uQ.d 
sonstigen Abgaben (Steuern, Gebühren und Bei
träge), die anläßlich der Ein- oder Ausfuhr von 
Waren erhoben werden, sowie auch hinsichtlich 
der Art der Erhebung dieser Zölle und Abgaben 
vorsieht, kommt dem Abkommen gesetzesergän-

zender Charakter zu. Somit bedarf es gemäß 
Art. 50 B-VG der Genehmigung durch den 
Nationalrat. In formeller Hinsicht ist noch zu 
'bemerken, daß dieses Abkommen entsprechend 
einem Wunsch der chinesischen Seite und unter 
Bedachtnahme auf dje österreichische Verfas
sungslage so gestaltet wurde, daß als Vertrags
parteien die beiden Staaten selbst, als Abschluß-, 
organe jedoch die Regierung der Volksrepublik 
China und dementsprechend die Regierung der 
Republik österreich genannt sind. 

Hiebei ist der Begriff "Regierung" im völker
rechtlichen Sinn zu interpretieren, so daß hier
unter neben der Bundesregierung auch der Bun
despräsident, der gemäß der österreichischen Bun
desverfassung das zum Abschluß von Staatsver
trägen zuständige Organ darstellt, zu verstehen 
ist. Darüber hinaus sieht das Abkommen an 
Stelle des Austausches von formellen Ratifika
tionsurkunden die Durchführung eines Noten
wechsels vor, durch den die Vertragsparteien 
einander mitteilen, daß die innerstaatlichen Vor
aussetzungen für das Inkrafttreten gegeben sind. 

Nach Inkrafttr,eten des Handels- und Zah
lungsabkommens wird das eingangs erwähnte 
Kammerabkommen durch die seinerzeitigen Ver
tragspartner dieses Kammerabkommens formell 
außer Kraft gesetzt werden. 

11. Besonderer Teil 

Zu einzelnen Artikeln des Abkommens wird 
insbesondere bemerkt: 

Zu Artikel 1: 

Rechtsgrundlage des beiderseitigen Warenver
kehrs werden nach Inkrafttreten des Abkom
mens die in heiden Staaten geltenden innerstaat
lichen Rechtsvorschriften, das Abkommen selbst 
und die im Art. 5 des Abkommens vorgesehenen 
privatrechtlichen Vereinbarungen bilden. 

Zu Artikel 2: 

Die Republik österreich und die Volksrepublik 
China gewähren einander gemäß dieser Bestim
mung die Meistbegünstigung auf dem Gebiet der 
Zölle und sonstigen Abgaben (Steuern, Gebühren 
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und Beiträge), die anläßlich der Ein- oder Aus
fuhr von Waren erhoben werden, sowie auch 
hinsichtlich der Art der Erhebung dieser Zölle 
und Abgaben. Durch den Klammerausdruck, der 
eine Präzisierung des Begriffes "sonstige Ab
gaben" darstellt, wird klargestellt, daß von der 
Meistbegünstigung Abgaben mit zollgleicher Wir
kung nicht erfaßt werden. Ausnahmen von der 
Behandlung als meistbegünstigte Nation werden 
im Abs. 2 normiert. Im Abs. 3 ist vorgesehen, 
daß Nachteile, die sich aus diesen Ausnahmen von 
der Meistbegünstigung ergeben, nach Maßgabe 
der bestehenden Rechtsvorschriften durch eine 
möglichst wohlwollende Behandlung weitest
gehend ausgeglichen werden. 

Hinsichtlich finanzieller Auswirkungen, die 
sich durch die Meistbegünstigung ergeben, ist zu 
bemerken, daß ein Einnahmenverlust insoweit 
nicht gegeben ist, als österreich schon bisher für 
Waren aus der Volksrepublik China gemäß Bun
desgesetz BGBI. Nr. 419/1970 die GATT-Ver
tragszollsätze zur Anwendung gebracht hat. 

Zu Artikel 3: 

Die wohlwollende Behandlung von Anträgen 
auf Erteilung von Ein- bzw. Ausfuhrbewilligun
gen wird im Rahmen der Rechtsvorschriften der 
betreffenden Vertragspartei zugesagt. Die Ver
tragsparteien haben auf die Bildung von Schwer
punkten zugunsten bestimmter Warengruppen 
verzichtet und daher keine Warenlisten für die 
Ein- und Ausfuhr vereinbart. 

Zu Artikel 4: 

Der Zahlungsverkehr zwischen den beiden 
Ver:tragsparteien wird in übereinstimmung mit 

den Devisenvorschriften in österreichisdlen 
Schilling oder in Ren-Min-Bi oder in für beide 
Geschäftspartner - diese sind im Art. 5 näher 
definiert - akzeptablen frei konvertierbaren 
Währungen abgewickelt. Aus der Reihung der 
angeführten Währungen ist ein Vorrang für eine 
bestimmte Währung nicht abzuleiten. 

Zu Artikel 5: 

Diese Bestimmung sieht vor, daß der Waren
verkehr auf Grund von Verträgen abgewickelt 
wird, wobei gleichzeitig auch der Kreis der mög
lichen Vertragspartner entsprechend den österrei
chischen und chinesischen Rechtsvorschriften ab
gegrenzt wurde. 

Zu Artikel 6: 

Die Bestimmung, daß die gegenseitigen Waren
lieferungen zu marktgerechten Preisen erfolgen 
und bei allenfalls auftretenden Schwierigkeiten 
die beiderseits zuständigen Stellen bestrebt sein 
werden, geeignete Maßnahmen zu deren Be
hebung zu ergreifen, dient vor allem der Verhin
derung von Marktstörungen, wie sie durch Nied- . 
rigpreiseinfuhren hervorgerufen werden könnten. 

Zu Artikel 8: 

Die vorgesehene Gemischte Kommission wird 
neben der Beobachtung der Durchführung des 
Abkommens lediglich neue Möglichkeiten zur Ent
wicklung des Handels zwischen den Vertragspar
teien zu prüfen und geeignete Vorschläge zur 
Abänderung oder Ergänzung dieses Abkommens 
an die Vertragsparteien zu erstatten haben. 
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